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Regeln für das ESF2020 auf dem Heimstand vom 20. + 24. Juni 2021 
 

Für das Eidgenössische 2020 (auf dem Heimstand) gelten gem. Vorstandsbeschluss vom 

07.06.2021  die nachfolgenden Regeln und Verhaltensweisen.  

Die COVID-Massnahmen sind uneingeschränkt zu beachten: Abstand, Hygiene, Maskentragen 

und Eingangskontrolle (COVID-Adressliste). 

 

Unsere Regeln in Villigen 

1. Es wird auf  drei  Scheiben geschossen. 

2. In der Schiessanlage befinden sich einzig die Schützenmeister, die Warner, die drei 

Schiessenden und ggf. Betreuer. Ausser den Schiessenden tragen in der Schiessanlage 

alle eine Maske.  

Zuschauer im Innern der Anlage sind unerwünscht. 

3. Das Sportgerät des Teilnehmers verbleibt bis zum Abschluss seiner Programme 

im Schiessraum. Bei Unterbruch wird vorrätige Munition jeweils wieder 

mitgenommen.  

4.  Die Schiessbüchlein (SBü) werden erst am Sonntag, 20. Juni an die Teilnehmer 

abgegeben. Die SBü sind vor Antreten zum Schiessen zu „kleben“ und zu 

unterschreiben. Schützen, welche die Angebote der SG Lauffohr nützen möchten, 

wenden sich für den Bezug des SBü an den Obmann. 

5. Die Munition (Anzahl Patronen gemäss SBü) werden zusammen mit den SBü 

herausgegeben. 

6. Individuelle Rangeure sind nicht vorhanden. Die Rangierung erfolgt mittels Einlegen 

der Büchlein in den vorhandenen 3 Boxen ausserhalb der Schiessanlage. Dies 

entspricht dem „immer zuunterst Einlegen“, wie es auch an den grossen 

Schützenfesten gehandhabt wird.  

7. Nachlösen ist am Schalter des Schiessbüros in Villigen möglich. Es gelten die Preise 

gemäss Schiessplan ESF/2020. 

8. Der Fairness geschuldet, werden für weitere Probeschüsse (Übungskehr) ebenfalls die 

Vorgaben gemäss Schiessplan übernommen:      

1 ÜK à 5 Patronen zum Preis von Fr.  7.--   

9. Die SBü verbleiben auf dem Schiessplatz. Sie sind nach Beendigung des Wettkampfes 

im Schiessbüro abgeben. Alle Stiche sind vom Schützen zu unterzeichnen. 

10. Die Resultate werden innert Wochenfrist in die offizielle Erfassungsschnittstelle 

eingeben. 

11. Allfällige Proteste diesen Anlass betreffend werden vom Organisator 

(Vorstandschargen Präsident, Obmann und Schützenmeister) sofort behandelt und 

erledigt.  

 


